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Regierung von Unterfranken


Kooperationsklassen



1. Definition

Als Kooperationsklassen bezeichnet man in Bayern Klassen der Grund- und Hauptschulen, in denen eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet und durch den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst unterstützt und gefördert wird. Diese Schülerinnen und Schüler stammen in der Regel nicht nur aus dem Schulsprengel der betreffenden Grund- oder Hauptschule, sondern werden Sprengel übergreifend zusammengefasst. Eine Kooperationsklasse kann in allen Jahrgangsstufen errichtet werden. 

2. Gesetzliche Grundlegung

Die Kooperationsklassen sind in Artikel 30 des novellierten Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes ausdrücklich genannt und damit gesetzlich verankert. Artikel 30 betont, dass die Zusammenarbeit zwischen Förderschulen und den allgemeinen Schulen im Unterricht und im Schulleben besonders gefördert werden soll. Neben den Außenklassen sind die Kooperationsklassen für die Entwicklung diese Zusammenarbeit besonders förderlich. 

Ein KMS vom 26.02.2003 Nr. IV.9-5 O 8200-4.482 macht Aussagen zur Einrichtung bzw. Genehmigung von Außenklassen und Kooperationsklassen.

3. Begriffsunterscheidung

Zu unterscheiden von einer Kooperationsklasse sind

· kooperierende Klassen,

· die Außenklasse und

· die Integrationsklasse.

Bei kooperierenden Klassen handelt es sich jeweils um eine Grund- bzw. Hauptschulklasse und eine Förderschulklasse, die  - auch über größere Entfernungen hinweg – in Unterricht und Schulleben gemäß Art. 30 BayEUG kontinuierlich kooperieren. Bei gemeinsamen Festen und Feiern und im gemeinsamen Unterricht nehmen sich die Schülerinnen und Schüler beider Klassen realitätsbezogen wahr, sie lernen und handeln in bestimmten Fächern und unterrichtlichen Phasen gemeinsam. Bei den kooperierenden Lehrerinnen und Lehrern wird durch die Wahrnehmung der Eigenheiten der je anderen Schulart und der je anderen Schülerschaft und durch die gemeinsame Vorbereitung und Gestaltung von Unterricht und Projekten die pädagogische Professionalität weiter entwickelt. 

Unter Außenklasse versteht man eine Grund- oder Hauptschulklasse, die in das Gebäude einer Förderschule ausgelagert ist. Ebenso bezeichnet man eine Förderschulklasse, die im Gebäude einer Grund- oder Hauptschule ihre Räumlichkeiten gefunden hat, als Außenklasse. Die jeweils ausgelagerte Klasse und eine oder auch mehrere entsprechende Klassen im Stamm-Schulhaus entwickeln dann gemeinsame Formen von Unterricht und Schulleben. Bisweilen sind organisatorische Gründe, wie z. B. Raummangel, die Ursache für die Auslagerung von Schulklassen. Den organisatorischen Hintergrund können Lehrkräfte für innovative pädagogische Entwicklungen nutzen. 

Integrationsklassen sind im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz nicht vorgesehen. In anderen Bundesländern versteht man darunter – in der Regel – mit einem besonderen Personalschlüssel ausgestattete Grundschulklassen, in denen auch Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden. 

4. Anlässe zur Bildung von Kooperationsklassen

Der Anstoß und die Motivation zur Bildung von Kooperationsklassen können sowohl von der Förderschule als auch von der Grund- bzw. Hauptschule, sollten aber am Besten von beiden Schularten ausgehen.

Eine Grund- bzw. Hauptschule kann im Rahmen von Schulentwicklung sich neuen Herausforderungen stellen wollen, den Kern ihres professionellen Wirkens im Annehmen einer und im Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft sehen und die Zusammenarbeit mit den Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrern im Mobilen Sonderpädagogischen Dienst suchen. 

Bisweilen kann die Motivation zur Bildung einer Kooperationsklasse auch organisatorische Hintergründe haben, etwa wenn es darum geht, durch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Grund- bzw. Hauptschulklasse angesichts geringer Schülerzahlen zu erhalten oder angesichts einer großen Schülerzahl zu teilen. In diesem Fall darf eine Kooperationsklasse nur errichtet werden, wenn alle Beteiligten und Verantwortlichen ein pädagogisches Konzept entwickeln. 

Geht der Impuls zur Bildung einer Kooperationsklasse von einer Förderschule aus, so handelt es sich um eine Schule, die nicht nur Schülerinnen und Schüler in die eigene Einrichtung aufnehmen, sondern sie vielmehr auf ihrem Weg in die „Normalität“ begleiten will. Eine solche Förderschule hat die Gedanken des „sonderpädagogischen Umbaus“ verinnerlicht. Ihr Mobiler Sonderpädagogischer Dienst hat professionelle Kompetenz entwickelt.

Am Besten werden Kooperationsklassen gelingen, wenn eine pädagogische Motivation hierfür sowohl von Grund- bzw. Hauptschule als auch von der Förderschule ausgeht. 

Ungeachtet der pädagogischen Motivation liegt es im Aufgabenbereich der Staatlichen Schulämter, Kooperationsklassen einzurichten. 

5. Pädagogische Voraussetzungen für die Bildung von Kooperationsklassen

Möchte eine Grund- bzw. Hauptschule eine Kooperationsklasse einrichten, so sollten folgende pädagogische Voraussetzungen erfüllt werden:

· Das Kollegium der Schule hat sich für die Ideen der inneren Schulentwicklung geöffnet und sucht nach innovativen Wegen zur Verbesserung der Schulqualität.

· Die Lehrkräfte der Schule haben sich von dem Gedanken verabschiedet, dass qualitativ gutes Lernen und Leisten nur bei einer homogenen Schülerschaft in einer homogenen Klasse gelingt.

· Die Lehrkräfte akzeptieren die Schülerinnen und Schüler in ihrer Unterschiedlichkeit und sehen in einer heterogenen Schülerschaft eine berufliche Herausforderung und eine pädagogische Chance. 

· Die Lehrerinnen und Lehrer der Schule beraten sich gegenseitig und verstehen sich als Team, das aktuelle Probleme miteinander löst.

· Schülerorientierte Unterrichtsformen, wie differenzierender Unterricht, Material geleitetes Lernen, Stationenlernen, Freiarbeit, Wochenplanarbeit und Projektunterricht ermöglichen den Schülerinnen und Schülern ein aktives Mitgestalten des Unterrichtstages.

· Die Lehrkräfte sehen in der Zusammenarbeit mit dem MSD eine Erweiterung ihrer beruflichen Kompetenz.

· Das Projekt der Kooperationsklasse ist nicht das Anliegen einer Lehrkraft, sondern wird von der Schulleitung, vom Kollegium und von den Eltern mitgetragen. 

· Das Einrichten einer Kooperationsklasse ist nicht eine Aktion für ein Schuljahr, sondern ein kontinuierliches Projekt. Eine Grund- oder Hauptschule mit einer Kooperationsklasse hat die Möglichkeit, sich zu einer Kooperationsschule zu entwickeln. 

· Die Eltern und das nichtpädagogische Personal werden über das Projekt der Kooperationsklasse ausführlich und rechtzeitig informiert. 

Zur Bildung einer Kooperationsklasse müssen auf Seiten der Förderschule folgende Bedingungen gegeben sein:

· Die Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer setzen sich aktiv mit den aktuellen sonderpädagogischen Entwicklungen auseinander, die im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, im Landtagsbeschluss vom 8. Juli 1998, in den KMK-Empfehlungen und in der Literatur (Heimlich, 2002) grundgelegt sind.

· Die Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer vollziehen vorurteilsfrei den Paradigmenwechsel und akzeptieren für ihre Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Förderorte. Sonderpädagogische Förderung in der allgemeinem Schule wird dabei als vorrangig angesehen. 

· Der MSD spielt an der Schule weder in personeller noch im Hinblick auf die Lehrerstunden ein Schattendasein. Die Arbeit im MSD wird als mögliche Aufgabe für alle Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer betrachtet. Das Stundenvolumen im MSD weitet sich durch Umwandlungen von Lehrerstunden für die Klassenbildung zugunsten des MSD deutlich aus. 

· Die Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer sind bereit, ihr traditionelles Aufgabenfeld und ihren traditionellen Arbeitsplatz zu wechseln. 

· Die Lehrkräfte im MSD sind dazu befähigt, Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den allgemeinen Schulen zu fördern und mit den Lehrkräften der allgemeinen Schulen und den Eltern und Erziehungsberechtigten zu kooperieren. 

6. Auswahl der Schülerschaft

Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf für die Kooperationsklassen darf zu keinen neuen Selektionsmechanismen führen. 

Kooperationsklassen können von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf besucht werden, die in der Grund- oder Hauptschule erfolgreich mitlernen oder am Unterricht der Grund- oder Hauptschule aktiv teilnehmen können, jedoch der Unterstützung durch den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst bedürfen.

Eine umfassende sonderpädagogische Anfangs- und Verlaufsdiagnostik, die den Blick auf die individuellen Förderbedürfnisse und auf das Umfeld richtet, muss Aufschluss darüber geben, ob der Besuch einer Kooperationsklasse dem Wohl einer Schülerin oder eines Schülers dient. 

Ebenso ist zu bedenken und zu überprüfen, inwieweit die Bildung einer Kooperationsklasse dem Wohl der Schülerinnen und Schüler der Grund- bzw. Hauptschulklasse dient.

7. Verschiedene Förderschwerpunkte

Sonderpädagogischer Förderbedarf äußert sich nie „monolithisch“ (Schor, 2003) nur in einen Förderschwerpunkt. Deshalb werden Kooperationsklassen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in verschiedenen Förderschwerpunkten eingerichtet. 

8. Organisatorische Voraussetzungen

Obwohl die Klassenstärke nicht automatisch mit guten Lernerfolgen korreliert, sollten Kooperationsklassen sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrerinnen und Lehrer eine 

übersichtliche Klassenfrequenz aufweisen. 

Eine „Problemklasse“ ist für die Bildung einer Kooperationsklasse nicht unbedingt förderlich. 

Für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollten sich keine längeren Fahrzeiten ergeben als zur bisherigen Förderschule, d. h. die Kooperationsklasse liegt in nicht allzu großer Entfernung von der zuständigen Sprengelschule. 

9. Schulrechtliche Aspekte

Kooperationsklassen werden von den Staatlichen Schulämtern eingerichtet und genehmigt.

Die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden von den Staatlichen Schulämtern direkt in die Kooperationsklasse zugewiesen. Die üblichen Schreiben werden auch für diesen Vorgang verwendet.

In der Regel sind die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Kooperationsklasse Gastschüler im Sinne des Art. 43 Ab1 Nr.1 BayEUG. Deshalb beteiligt das Staatliche Schulamt den Sachaufwandsträger der betreffendenden Grund- bzw. Hauptschule und die Gemeinde, in denen die Gastschüler ihren Aufenthalt haben, an dem Vorgang.

Für die Gastschüler müssen Gastschulverhältnisse gegründet und die Sachaufwandsträger für das Bezahlen von Gastschulbeiträgen gewonnen werden. 

Der Schülertransport muss in organisatorischer und finanzieller Hinsicht geregelt werden. 

10. Schritte zur Bildung von Kooperationsklassen

In Form einer Check-Liste werden erforderlichen Schritte zur Bildung einer Kooperationsklasse im Anhang dargestellt. 

11. Bisherige Erfahrungen

Am 26. März 2003 fand eine Dienstbesprechung zur Thematik der Kooperationsklassen statt. Eingeladen waren

· die Klassenlehrer der Kooperationsklassen

· die Leitungen der betreffenden Grund- bzw. Hauptschulen

· die Lehrkräfte im MSD

· die Leitungen der betreffenden Förderschulen

Die Dienstbesprechung führte zu folgenden Erkenntnissen: 

· Die Idee der Kooperationsklasse muss in das Schulkonzept der Grund- bzw. Hauptschule passen. Das Lehrerkollegium muss eine heterogene Schülerschaft als berufliche Aufgabe akzeptieren. 

· Die Eltern müssen umfassend über die Möglichkeiten und Chancen einer Kooperationsklasse informiert werden.

· Die Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem sonderpädagogischem Förderbedarf liegen in der Kooperationsklasse häufig nicht am Ende des Leistungsspektrums.

· Der Begriff „Ungewollte Kooperationsklasse“ wird verwendet und bringt zum Ausdruck, dass in vielen Grund- und Hauptschulklassen sich Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf befinden, der aus unterschiedlichen Gründen nicht diagnostiziert worden ist (z. B. weil die Eltern mit einer Diagnose nicht einverstanden waren). 

· Als Kriterien für die erfolgreiche Arbeit in einer Kooperationsklasse werden genannt:

· die Kooperationsfähigkeit der Lehrkräfte

· die Mitarbeit des MSD

· die Klassengröße

· die Schul- und Klassenstruktur

· geeignete und bereite Lehrerinnen und Lehrer

· Fünf Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Kooperationsklasse werden als äußerste Obergrenze genannt. 

· Die pädagogischen Ansprüche von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Kooperationsklasse der 3. und 4. Jahrgangsstufe können mit den Leistungserwartungen und Leistungsansprüchen der Eltern der Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischem Förderbedarf kollidieren. 

· Sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung wird als erschwerend für die Arbeit in einer Kooperationsklasse empfunden. 

· In Anbetracht der Bildung einer Kooperationsklasse in der ersten Jahrgangsstufe und der Zusammenarbeit mit dem MSD wurden an einem Standort auch Kinder in den ersten Jahrgang aufgenommen, die ohne Kooperationsklasse zurückgestellt worden wären. 

· Der MSD wird von den Grund- und Hauptschulen als kompetenter und zuverlässiger Partner erlebt, der zu festgelegten Zeiten ansprechbar ist.

· Die Arbeit des MSD entwickelt sich weg von der Einzelförderung einer Schülerin oder eines Schülers und hin zur Förderung in Gruppen und zur Beratung der Lehrkräfte und der gesamten Schule.

· Das Angebot des MSD kommt auch anderen Schülerinnen und Schülern zugute, die besonderer Hilfen bedürfen. 

· Auch bei verschiedenen Förderschwerpunkten wünschen die Lehrkräfte der Kooperationsklassen den MSD aus einer Hand. 

· Grund- und Hauptschule und Förderschule lernen voneinander.

· Durch die Arbeit in den Kooperationsklassen beginnt zwischen der Grund- und Hauptschule und der Förderschule ein Dialog über Schüler, die besonderer unterrichtlicher und pädagogischer Hilfen bedürfen.

· Die Lehrkräfte der Kooperationsklassen erwarten vom MSD besondere Hilfen bei Problemen im Bereich Erziehung. 

· Für die Einschulungsberatung muss rechtzeitig Planungssicherheit über die Einrichtung von Kooperationsklassen bestehen. 

· Die Schulleiterinnen und Schulleiter der Grund-, Haupt- und Förderschulen müssen intensiv über die Neubestimmungen des BayEUG und über das Projekt der Kooperationsklassen informiert werden. 

· Die Staatlichen Schulämter und insbesondere die Kooperationsschulräte stehen dem Projekt Kooperationsklasse äußerst aufgeschlossen gegenüber. Sie sehen vor allem die pädagogischen Chancen und die neue Qualität der Zusammenarbeit zwischen Grund- und Hauptschule und Förderschule.

Würzburg, 1. September 2003

Jürgen Röhling

Abteilungsdirektor

Anhang

Check-Liste als Arbeitshilfe zur Bildung von Kooperationsklassen

Das Projekt Kooperationsklasse wird bei einer Schulleiterdienstbesprechung des Staatlichen Schulamtes vorgestellt.




Das Staatliche Schulamt und die Grund- und Hauptschulen sehen in der Bildung einer Kooperationsklasse eine pädagogische Chance zur inneren Schulentwicklung.




Interessierte Grund- und Hauptschulen nehmen mit dem Staatlichen Schulamt und der betreffenden Förderschule Kontakt auf.




Alternativ sucht eine Förderschule mit Hilfe des Staatlichen Schulamtes eine für Kooperationsklassen geeignete Grund- oder Hauptschule.




Die Lehrerkollegien der betreffenden Grund-, Haupt- und Förderschulen werden über das Projekt Kooperationsklasse umfassend informiert. Sie tragen es mehrheitlich mit.




Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Förderschule und der Grund- bzw. Hauptschule werden über das Projekt Kooperationsklasse umfassend informiert.




Die Förderschule bestimmt aufgrund pädagogischer Kriterien in Absprache mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und im Benehmen mit der Kooperationsschule die Schülerinnen und Schüler, die eine Kooperationsklasse besuchen sollen.




Die Lehrkräfte der Kooperationsklassen lernen die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf rechtzeitig kennen. Sie werden von der Förderschule über den individuellen Förderbedarf und über notwendige Fördermaßnahmen informiert.




Die Lehrkräfte der Kooperationsklassen lernen die Lehrkräfte des MSD und ihre Angebote kennen. 




Der Sachaufwandsträger wird über das Projekt Kooperationsklasse umfassend informiert. 




Das Staatliche Schulamt richtet unter Einbeziehung des Sachaufwandträgers und den Gemeinden, in denen die Gastschüler ihren Aufenthalt haben, Gastschulverhältnisse ein.




Der Schülertransport wird zufriedenstellend geregelt.




Das Staatliche Schulamt weist die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf der Kooperationsklasse zu. 




Grundlagen:

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2003

KMS vom 26.02.2003 Nr. IV.9-5 O 8200-4.482
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